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http://www.gesetze-im-internet.de/
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Bei der Prüfung der Tätigkeiten nach Art, Intensität und Dauer ist immer auch zu erwägen, ob eine 
die sportliche oder schulische Laufbahn oder die berufliche Ausbildung betreffende Abhängigkeit 
zwischen Mitarbeiter/-innen und Kindern und Jugendlichen besteht. Diese ist in Bezug auf offene, 
nicht in erster Linie der Betreuung oder Ausbildung dienenden Angebote geringer einzuschätzen als 
beispielsweise bei verbindlichen Angeboten im schulischen Ganztag oder im trainingsintensiven 
Leistungssport.  
 
Daher sollten bei einer Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger diesbezügliche Unterschiede 
berücksichtigt werden.  
 

 

Schutzfördernde Maßnahmen sollten bei der Entscheidung über die Einsichtnahme in das 
erweiterte Führungszeugnis berücksichtigt werden. Sie sind der Bewertung einer Tätigkeit 
nach Art, Intensität und Dauer gegenüberzustellen. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen mit zu berücksichtigen (siehe Abschnitt I).  
 
Nach sorgfältigem Abwägen ist – ggf. zusammen mit dem öffentlichen Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe – eine Entscheidung über die Einsichtnahme in das erweiterte 
Führungszeugnis für die spezifischen Kontexte im Sportverein zu treffen. 
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In Anlehnung an diese Einschätzung empfiehlt die dsj für Maßnahmen, die mit Übernachtungen 
verbunden sind, dass im Vereinsauftrag Tätige (unabhängig davon, ob sie ehren-, nebenamtlich oder 
hauptberuflich tätig sind) grundsätzlich erweiterte Führungszeugnisse vorlegen.  
 
Bei Vorliegen zusätzlicher schutzfördernder Maßnahmen können Ausnahmen vereinbart werden. 
Dazu gehört es, wie in dem Papier des Deutschen Vereins beschrieben, z.B. die Nachtwache durch 
zwei Personen durchzuführen. Darüber hinaus sollten, wie auch für das regelmäßige Training 
schutzfördernde Regelungen für Dusch- und Umkleidesituationen vereinbart werden.  
 
Die beschriebenen Ausnahmen sollten in der Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger festgehalten 
werden. Unabhängig davon ist es sinnvoll, die Regelungen im Präventionskonzept begründet 
darzulegen.  

 



 

 

 

 
28 

 

 

• 

•

•

•

•

•

•



 

 

 

 
29 

 

Unterscheidung verschiedener Kontexte 

 

Wird die Tätigkeit im Auftrag des Sportvereins durchgeführt? Nein – nicht im 
Verantwortungs-
bereich des 
Sportvereins 

ja 

Schritt 1: Prüfung des Anwendungsbereichs  
Treffen die folgenden Kriterien zu: Die Tätigkeit findet  

• in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe statt und  

• wird unter Verantwortung eines freien oder öffentlichen Trägers angeboten und  

• wird durch kommunale öffentliche Mittel finanziert und  

• es werden Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet. 

Wettkampfsport 

Zusätzliche Regelung 
für Übernachtungen 

Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

Ehren-/nebenamtlich Tätige 

ggfs. Vorlage des eFZ auf 
freiwilliger Basis im Rahmen eines 
Präventionskonzepts für alle im 
Auftrag des Sportvereins Tätigen 

ja nein 

Hauptberuflich Tätige 

Vorlage eFZ auf Basis der 
Vereinbarung verpflichtend 

Schritt 2: Spezifizierung der Tätigkeiten hinsichtlich Art, Intensität und Dauer 

Schulischer Ganztag Training / Übungsabende Übernachtung 

Beachtung der möglichen Abhängigkeitssituation 

Schutzfördernde Regelungen zum Betreten von Duschen und Umkleiden, 
Teamprinzip in der Leitung, freie Zugänglichkeit des Veranstaltungsorts 
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Schritt 3: Konkretisierung des Anwendungsbereichs – Entscheidung über die Einsichtnahme in das eFZ 

Nach sorgfältigem Abwägen der schutzfördernden Maßnahmen sowie Art, Intensität und Dauer einer 
Tätigkeit ist – ggf. zusammen mit dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe – eine Entscheidung über die 
Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis für die spezifischen Kontexte im Sportverein zu 
treffen.  
 
Umsetzung der Maßnahmen: 

•  Verankerung im Präventionskonzept  

•  Ggf. Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
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